
DER BUNDESMINISTER 

FÜR JUSTIZ 

7054/1-Pr 1/87 

An den 

11-2t \f3 der Bellalen zu den Stenolrllphlschen Protokollen 
L a 

dei Nattonalrate. XVII I aeaclqtbunllpetiode 

A434/AB 

1987 -12- ~2 3 
zu A..f25/J 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Wie n 

zur Zahl 1125/J-NR/1987 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat 
Dr. Gaigg und Kollegen (1125/J), betreffend Kosten im Zu­
sammenhang mit der Beseitigung der 13er-Sperre, beantworte 
ich wie folgt: 

Zu 1: 

Die Regierungsvorlage (236 der Beilagen) sieht vor, daß 

rückwirkend mit 1. Jänner 1987 kein Vorsteher eines Be­

zirksgerichtes mehr der 13er-Sperre unterliegen soll. Bei 
Bezirksgerichten mit drei oder mehr Richterplanstellen 

soll darüberhinaus auch für einen stellvertreter des Vor­

stehers, bei Bezirksgerichten mit sieben oder mehr Rich­

terplanstellen für zwei Stellvertreter des Vorstehers die 
13er-Sperre aufgehoben werden. 

Sollte die Regierungsvorlage unverändert zum Gesetzesbe­
schluß erhoben werden, würden rückwirkend mit 1. Jänner 

1987 insgesamt 19 Richter (12 Vorsteher des Bezirksgerich­
tes und 7 Richter des Bezirksgerichtes) in höhere Gehalts­
stufeneingereiht werden. Insgesamt gesehen könnten in der 

Zukunft 88 Vorsteher des Bezirksgerichtes, für die derzeit 
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noch keine Vorrückung über die Gehaltsstufe 13 hinaus vor­
gesehen ist, und 81 Richter des Bezirksgerichtes, die ge­
setzlich zu Stellvertretern des Vorstehers des Bezirksge­
richtes bestimmt sind, über die Gehaltsstufe 13 hinaus in 
höhere Gehaltsstufen vorrücken. 

Zu 2: 
Für das Jahr 1987 würde durch die in der Regierungsvorlage 
vorgeschlagenen Regelung ein Mehraufwand von 1,4 Millionen 
Schilling entstehen. 

Zu 3: 

Bei der in der Regierungsvorlage vorgeschlagenen Regelung 

würden 3 Richter des Bezirksgerichtes weiterhin aktuell 
von der 13er-Sperre betroffen sein. Potentiell verbleiben 
335 Richter des Bezirksgerichtes unter der 13er-Sperre. 

Zu 4: 
Bei einer gänzlichen Aufhebung der 13er-Sperre würden für 
das Jahr 1987 weitere Kosten in Höhe von rund 
100.000,-- Schilling erwachsen. Für die Zukunft können auf 
Grund der ständigen Bewegungen im Personalstand der Rich­
ter keine verläßiichen Schätzungen, die allein die Kosten 
der Aufhebung der 13er-Sperre beziffern, vorgenommen 
werden. 
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